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PRESSEMITTEILUNG

VAKJP zur Novellierung des Psychotherapeutengesetzes:

„Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten werden benachteiligt“

Vor der 2. und 3. Lesung des Psychotherapeutengesetzes im Bundestag am 26.

September 2019 hat die große Koalition von CDU/CSU und SPD die von Psychothe-

rapeut*innen, Ärzt*innen und Patient*innenvertretern mit Spannung erwarteten Ände-

rungsanträge herausgebracht. Das 66-seitige Papier umfasst 33 Änderungen mit

weitreichenden Folgen für das geplante Studium der Psychotherapie und die daran

anschließende Weiterbildung.

„Dies hat gravierende Folgen für die psychotherapeutische Versorgung von Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen und benachteiligt die Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapeut*innen“, so die Vorsitzende der Vereinigung Analytischer Kinder- und

Jugendlichen-Psychotherapeuten, Dr. Helene Timmermann. Nach wie vor fehlt eine

Approbationsordnung, aus der hervorgeht, wie das Studium organisiert werden soll.

Insbesondere ist die angestrebte Verfahrensbreite mit Strukturqualität im Bachelor-

und Masterstudium nur dann wirklich zu gewährleisten, wenn Vertreter*innen dieser

Verfahren diese selbst lehren. Die Studiengänge für klinische Psychologie sind ver-

haltenstherapeutisch dominiert. Lehrende mit psychodynamischem oder systemi-

schem Hintergrund findet man vereinzelt an privaten Universitäten und Hochschulen

für angewandte Wissenschaften. Letztere werden im Gesetzentwurf für das anwen-

dungsbezogene Psychotherapiestudium aber ausgeschlossen.
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Beim Übergang in das neue System sehen sich die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten

(KJP) benachteiligt: Zukünftige Studienabsolventen können nach dem Berufsrecht alle Altersgrup-

pen behandeln und verfügen damit über eine weitreichendere Approbation als die nach dem jetzi-

gen System ausgebildeten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, trotz Studium und an-

schließender mehrjähriger Ausbildung:

„ Die Beschränkung der Behandlungserlaubnis für KJP auf das Alter bis 21 Jahren ist versorgungs-

politisch nicht sinnvoll. So führt die prolongierte Phase des Erwachsen-Werdens dazu, dass alter-

stypische Themen der Jugendlichen-Psychotherapie auch bei 25jährigen noch relevant sind, aber

von KJP nicht mehr behandelt werden dürfen“, so Dr. Helene Timmermann. „Auch ehemalige Pati-

enten, die noch einmal Hilfe bei ihnen vertrauten Therapeuten suchen, die ihre Geschichte und ihre

Problematik kennen, müssen abgewiesen werden, wenn sie über 21 sind, weil es KJP nicht mehr

erlaubt ist, sie zu behandeln.“

Die Reform des Psychotherapeutengesetzes sollte Übergangsmöglichkeiten schaffen, um

eine berufsrechtliche altersunabhängige Behandlungserlaubnis erwerben zu können, zum

Beispiel durch eine Nachqualifizierung. Eine solche Möglichkeit gibt es bisher nicht. Unab-

hängig davon sollte die Altersbeschränkung in der Approbation von KJP auf mindestens 25

Jahre heraufgesetzt werden, fordert Timmermann.
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